
     AMTSBLATT
DER

FREIEN HANSESTADT BREMEN

2011 Nr. 149Ausgegeben am 21. Dezember 2011

H 1270 

Inhalt

Fachspezifische Prüfungsordnung für das Fach „Musikpädagogik“ im 
 Zwei-Fächer-Bachelorstudium der Universität Bremen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S . 1585

Bekanntmachung über die Unterschutzstellung von Kulturdenkmälern und deren Eintragung 
 in die beim Landesamt für Denkmalpflege geführte Denkmalliste .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S . 1590

Bekanntmachung über die zuständige Behörde nach § 11 Absatz 1 des Bauproduktengesetzes  .  .  .  .  .  .  .  . S . 1591

Kammerbeitrag 2012 der Arbeitnehmerkammer Bremen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S . 1591

Berichtigung der fachspezifischen Prüfungsordnung für das Fach „Mathematik" im  
 Zwei-Fächer-Bachelorstudium der Universität Bremen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S . 1591

1585

Fachspezifische Prüfungsordnung für das Fach  
„Musikpädagogik“ im Zwei-Fächer-Bachelorstu- 

dium der Universität Bremen

Vom 30 . November 2011

 Der Fachbereichsrat 9 hat auf seiner Sitzung am  
30 . November 2011 gemäß § 87 Absatz 1 Nummer 2 
des Bremischen Hochschulgesetzes (BremHG) i . V . m . 
§ 62 BremHG in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 9 . Mai 2007 (Brem .GBl . S . 339), zuletzt geändert 
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 22 . Juni 2010  
(Brem .GBl . S . 375) folgende Prüfungsordnung be-
schlossen: 

 Diese fachspezifische Prüfungsordnung gilt in Ver-
bindung mit dem Allgemeinen Teil der Prüfungsord-
nungen für Bachelorstudiengänge (AT BPO) der Uni-
versität Bremen vom 27 . Januar 2010 in der jeweils 
gültigen Fassung .

§ 1

Studienumfang und Abschlussgrad 

 (1) Für den erfolgreichen Abschluss im Zwei-Fä-
cher-Bachelorstudium sind insgesamt 180 Leistungs-
punkte (Creditpoints = CP) nach dem European Credit 
Transfer System zu erwerben . Dies entspricht einer 
Regelstudienzeit von 6 Fachsemestern . 

 (2) Wird die Bachelorarbeit im Fach „Musikpädago-
gik“ geschrieben, wird aufgrund der bestandenen Ba-
chelorprüfung der Abschlussgrad 

Bachelor of Arts 
(abgekürzt B . A .)

verliehen . 

§ 2 

Studienaufbau, Module und Leistungspunkte 

 (1) Das Fach „Musikpädagogik“ wird als Zwei-Fä-
cher-Bachelorstudium gemäß § 4 Absatz 1 Ziffer 2  
AT BPO studiert .

 (2) Im Zwei-Fächer-Bachelorstudium wird das Stu-
dienfach „Musikpädagogik“ als Lehramtsoption stu-
diert . Anlage 1 regelt die zu erbringenden Prüfungs-
leistungen und stellt den Studienverlauf dar, der 60 CP 
zuzüglich eines fachdidaktischen Anteils mit 12 CP 
umfasst (Anlage 1) . Die Prüfungsleistungen für den 
bildungswissenschaftlichen Bereich werden in einer 
gesonderten Prüfungsordnung aufgeführt .

 (3) Die im Studienplan vorgesehenen Pflicht- und 
Wahlpflichtmodule werden mindestens im jährlichen 
Turnus angeboten . 

 (4) Alle Module werden in deutscher Sprache durch-
geführt . 

 (5) Die den Modulen jeweils zugeordneten Lehrver-
anstaltungen werden in den Modulbeschreibungen 
ausgewiesen . 

 (6) Module werden als Pflicht- oder als Wahlpflicht-
module durchgeführt . 

 (7) Lehrveranstaltungen werden gemäß § 6 Absatz 1 
AT BPO1 durchgeführt . Darüber hinaus werden Lehr-
veranstaltungen in den folgenden Arten durchge-
führt:

 –  Einzelunterricht,

 –  Kleingruppenunterricht .

1  Lehrveranstaltungsformen gem . AT BPO können sein: Vorlesungen, 
Übungen, Seminare, Sprachlehrveranstaltungen, Projektstudien/ Pro-
jektseminare, Praktika, Begleitseminar zur Bachelorarbeit, Betreute 
Selbststudieneinheiten, Exkursionen . 
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 (8) Die Praktika für das Zwei-Fächer-Bachelorstu-
dium mit Lehramtsoption regelt die Praktikumsord-
nung für schulpraktische Studien . 

§ 3

Prüfungen 

 (1) Prüfungen werden in den Formen gemäß §§ 8 ff . 
AT BPO2 durchgeführt . Darüber hinaus können Prü-
fungen in den in Anlage 3 aufgeführten Formen erfol-
gen: Der Prüfungsausschuss kann im Einzelfall auf 
Antrag einer Prüferin/eines Prüfers weitere Prüfungs-
formen zulassen . 

 (2) Die Wiederholung von Prüfungen kann in einer 
anderen als der ursprünglich durchgeführten Form er-
folgen . 

 (3) Bearbeitungsfristen und Umfang von Prüfungen 
werden den Studierenden zu Beginn des Moduls mit-
geteilt . 

 (4) Es werden keine Prüfungen in Form von Multip-
le Choice bzw . E-Klausuren durchgeführt . 

§ 4

Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen

 Die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistun-
gen erfolgt gemäß § 22 AT BPO in der jeweils gültigen 
Fassung . 

 Prüfungsleistungen, die im Rahmen des Koopera-
tionsabkommens an der Hochschule für Künste Bre-
men erbracht wurden, werden anerkannt .

§ 5

Zulassungsvoraussetzungen für Module

 Die Anmeldung zu einigen Modulen ist gemäß An-
lage 5 nur möglich, wenn zuvor andere Module erfolg-
reich abgeschlossen sind . 

§ 6

Modul Bachelorarbeit 

 (1) Voraussetzung für die Anmeldung zur Bachelor-
arbeit ist der Nachweis von mindestens 45 CP im Stu-
dienfach „Musikpädagogik“ . 

 (2) Für die Bachelorarbeit werden 12 CP vergeben . 

 (3) Die Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit beträgt 
12 Wochen . Der Prüfungsausschuss kann auf begrün-
deten Antrag eine einmalige Verlängerung um maxi-
mal 3 Wochen genehmigen . 

 (4) Die Bachelorarbeit wird als Einzel- oder als 
Gruppenarbeit mit bis zu 2 Studierenden erstellt . Bei 
einer Gruppenarbeit muss der Beitrag jedes einzelnen 
Gruppenmitglieds klar erkennbar, abgrenzbar und 
bewertbar sein . 

 (5) Zur Bachelorarbeit findet kein Kolloquium statt .

 (6) Die Bachelorarbeit kann im Studienfach „Mu-
sikpädagogik“ geschrieben werden, wenn die Lehr-
amtsoption gewählt wurde .

§ 7

Gesamtnote der Bachelorprüfung

 Die Fachnote wird aus den mit Leistungspunkten 
gewichteten Noten der Module gebildet, sofern diese 
nicht gemäß Absatz 2 aus der Gesamtnote herausge-
nommen werden . 

§ 8

Inkrafttreten

 (1) Diese Prüfungsordnung tritt nach der Genehmi-
gung durch den Rektor mit Wirkung vom 1 . Oktober 
2011 in Kraft . Sie wird im Amtsblatt der Freien Hanse-
stadt Bremen veröffentlicht . Sie gilt für Studierende, 
die ab dem Wintersemester 2011/12 erstmals ihr Studi-
um im Fach „Musikpädagogik“ des Zwei-Fächer-Ba-
chelorstudiums aufnehmen .

 (2) Die Prüfungsordnung vom 19 . Dezember 2005, 
zuletzt geändert am 2 . März 2008, tritt am 1 . April 2015 
außer Kraft . Studierende, die bis zum 1 . April 2015 ihr 
Studium nicht beendet haben, wechseln in die Prü-
fungsordnung vom 6 . Dezember 2011 . Über die Aner-
kennung von Prüfungsleistungen entscheidet der Prü-
fungsausschuss nach individueller Sachlage .

 Genehmigt, Bremen, den 6 . Dezember 2011

Der Rektor der 
Universität Bremen

Anlagen: 

Anlage 1:  Studienverlaufspläne im Zwei-Fächer-Ba-
chelorstudium als Lehramtsoption Module 
und Prüfungsanforderungen

Anlage 2:  Modulliste für Wahl- und Wahlpflichtmo-
dule

Anlage 3: Weitere Prüfungsformen

Anlage 4:  Durchführung von Prüfungen im Antwort-
Wahl-Verfahren und zur Durchführung 
von Prüfungen als „E-Klausur“

Anlage 5:  Zulassungsvoraussetzungen (sofern nicht 
in § 5 geregelt)

2  Prüfungsformen gemäß AT BPO können sein: Klausuren, Projektarbei-
ten, Hausarbeiten, Praktikumsberichte, Portfolio, mündliche Prüfung . 
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Anlage 2: Modulliste für Wahl- und Wahlpflichtmodule
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